
III. Satzung zur Änderung 
der Satzung über die Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeiten 

in der Gemeinde Süderheistedt, Kreis Dithmarschen 
(Entschädigungssatzung) 

 
 

Aufgrund der §§ 4 und 24 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der zur-
zeit geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der 
Gemeinde Süderheistedt vom 09.06.2021 folgende III. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeiten in der Gemeinde Süderheistedt erlas-
sen: 
 
 

Artikel 1 
 
 
§ 1 erhält folgende Fassung: 
 
 

 
§ 1 

Bürgermeister/in 
 
 
(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält nach Maßgabe der Entschädi-

gungsverordnung eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe 698,00 €.  
 

 

(2) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister werden auf Antrag besonders erstattet: 
 

1. Bei Benutzung eines Wohnraumes für dienstliche Zwecke, die zusätzlichen 
Aufwendungen für dessen Heizung, Beleuchtung und Reinigung mit einer 
Pauschale in Höhe von 100,00 € 

2. bei dienstlicher Benutzung eines privaten Fernsprechers die Kosten der 
dienstlich geführten Gespräche und die anteiligen Grundgebühren mit ei-
ner Pauschale in Höhe von 180,00 € und bei erstmaliger Herstellung des 
Anschlusses nach Übernahme des Ehrenamtes die anteiligen Kosten der 
Herstellung. 

 
(2) Der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürger-

meisters wird nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung bei Verhinderung der 
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters für ihre oder seine besondere Tätigkeit 
als Vertretung eine entsprechende Aufwandsentschädigung gewährt, deren Höhe 
von der Dauer der Vertretung abhängt. 

 Die Aufwandsentschädigung beträgt für jeden Tag, an dem die Bürgermeisterin 
oder der Bürgermeister vertreten wird, 1/30 der monatlichen Aufwandsentschädi-
gung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters. Die Aufwandsentschädigung 
für die Stellvertretung darf die Aufwandsentschädigung der Bürgermeisterin oder 
des Bürgermeisters nicht übersteigen. 

 



Artikel 2 
 
Diese III. Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädigung ehrenamtlicher Tä-
tigkeiten in der Gemeinde Süderheistedt tritt rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft. 
 
 
Süderheistedt, 05.07.2021 
 
 
 

_________________________________ 
Die Bürgermeisterin 

 


